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Einführung in die Freiwilligendienste 
im Sport

Definition der Freiwilligendienste im Sport

/ Bildungs- und Orientierungsjahr

/ Einblicke in die Arbeitswelt und den Arbeitsalltag

/ Fortbildung und Qualifizierung

/ Anerkennung an Universitäten und pädagogischen 
Hochschulen



Dienstarten bei der BWSJ
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Entwicklung der Freiwilligendienste im Sport
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FSJ FSJ Sport und Schule BFD

Gesetzes-
grundlage

Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz JFDG

Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz JFDG

Bundesfreiwilligen-
Dienstegesetz BFDG

Einsatzort 100 % im Verein 30 % im Verein
70 % an der Schule

100 % im Verein

Aufgaben-
schwerpunkt

hauptsächlich 
sportliche und 
pädagogische 
Betreuung von 
Kindern und 
Jugendlichen 

Förderung von 
Bewegung, Spiel und 
Sport in Grundschulen 
und Unterstützung des 
Ausbaus von 
Kooperationen 
zwischen Schulen und 
Vereinen

Keine gesetzliche 
Vorgabe
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FSJ FSJ Sport und Schule BFD

Einsatz-
felder

70 % in der sportlichen 
und pädagogischen 
Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen: 
/ Trainertätigkeiten
/ Schulkooperationen
/ Kindergartenkoopera-

tionen

30 % in:
/ Verwaltung
/ Veranstaltungsorgani-

sation
/ Öffentlichkeitsarbeit

70 % in der Schule:
/ Unterstützung der 

außerunterrichtlichen 
Sportangebote 
 Der reguläre 

Sportunterricht wird 
weiterhin von Lehr-
kräften durchgeführt!

30 % im Verein:
/ Trainertätigkeiten
/ Verwaltung
/ Öffentlichkeitsarbeit

/ Trainertätigkeiten
/ Schul-/ Kinder-

gartenkooperationen
/ Arbeit mit beson-

deren Zielgruppen
/ Verwaltung
/ Veranstaltungs-

management
/ Umwelt und Natur-

schutz im Sport
/ Sporträume 

(handwerkliche und 
gärtnerische 
Tätigkeiten)



Dienstarten bei der BWSJ
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FSJ FSJ Sport und Schule BFD

Alter 16 bis 27 Jahre 16 bis 27 Jahre ab 16 Jahren - offen

Dienst-
beginn

1. September 15. August 1. September

Arbeitszeit Vollzeit 38,5 Stunden Vollzeit 38,5 Stunden Vollzeit 38,5 Stunden/
Teilzeit ab 20,5
Stunden (nur für Ü27*)

Taschengeld 300 € pro Monat,
Kindergeldberechti-
gung

300 € pro Monat,
Kindergeldberechtigung

max. 300 € pro Monat 
anteilig zur Arbeitszeit,
Kindergeldberechtigung

Urlaub 24 Tage 24 Tage 24 Tage 
(bei Ü27 anteilig zu 
Wochenarbeitstagen)

* Ü27= Personen über 27 Jahre
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FSJ FSJ Sport und Schule BFD

Bildungstage mind. 25 gesetzlich
verpflichtende Tage 
inkl. Erlangung der 
Übungsleiterlizenz

mind. 30 gesetzlich
verpflichtende Tage 
inkl. Erlangung der 
Übungsleiterlizenz

mind. 25 gesetzlich
verpflichtende Tage 
inkl. 5 Tage politische 
Bildung & Erlangung 
der Übungsleiterlizenz
Ü27: 12 Tage zur freien 
Verfügung

Anerkennung an Universitäten/ 
Hochschulen

an Universitäten/ 
Hochschulen

an Universitäten/ 
Hochschulen

Besonder-
heiten

Ü27: Zuverdienst-
grenzen bei Hartz IV, 
Frührentnern



Aufgaben des Trägers und der 
Einsatzstelle
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Aufgaben des Trägers (BWSJ)

/ Pädagogische Betreuung der Freiwilligen

/ Einsatzstellenbesuche

/ Konfliktmanagement

/ Qualifizierungsmaßnahmen/Seminargestaltung

/ Beratung der Einsatzstellen und der Freiwilligen

/ Finanzielle und rechtliche Abwicklung

/ Zuschussakquise und Vertretung auf Landes- und Bundesebene

/ Gesamtverantwortung für die Qualität und Durchführung der Freiwilligendienste



Aufgaben des Trägers und der 
Einsatzstelle
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Aufgaben der Einsatzstelle

/ Fachliche Anleitung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen

/ Einsatz des Freiwilligen in vorgeschriebenen Arbeitsfeldern

/ Kontrolle der Arbeitszeit der Freiwilligen, Übertragung von Aufgaben für 38,5 
Wochenstunden

/ Einrichtung eines Arbeitsplatzes

/ Freistellung für mind. 25, bzw. mind. 30 Bildungstage 

/ Gewährung von 24 Urlaubstagen

/ Zusammenarbeit mit der BWSJ



Versicherungsschutz
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/ Sportversicherung der Sportbünde (ARAG)
/ Unfallversicherung
/ Krankenversicherung
/ Haftpflichtversicherung
/ Vertrauensschadenversicherung
/ Rechtsschutzversicherung
/ Dienstreisekaskoversicherung
/ Kfz-Zusatzversicherung
/ Nichtmitgliederversicherung

/ Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
/ Krankenversicherung



Finanzierung der Freiwilligendienste 
im Sport
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*Der Einsatzstellenbeitrag wird i. d. 
R. per Lastschrift von der 
Einsatzstelle eingezogen, sodass der 
Träger Taschengeld und 
Sozialversicherungen auszahlt.
Die Einsatzstelle hat außerdem die 
Kosten von Dienstfahrten zu 
erstatten.

Zuschüsse 
Land 

(KM/SM)

Einsatzstellenbeitrag*

520 € BFD & FSJ

175 € FSJ Sport & 
Schule

Zuschüsse 
Bund

Taschengeld (300 € mtl.), Sozialversicherungsleistungen,
Bildungstage, Verwaltung, päd. Betreuung, Umsatzsteuer



Finanzierung der Freiwilligendienste 
im Sport
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Refinanzierungsmöglichkeiten:

/ Fördermittel der Sportbünde (WLSB, BSB Nord, BSB Freiburg) (Achtung nicht für alle 
Formate!)

/ Kooperation Schule-Verein Verein (Achtung: Für FSJ Sport und Schule nicht möglich!)

/ PFiFF - Kooperationen Kindergärten und Verein (Achtung: Für FSJ Sport und Schule 
nicht möglich!)

/ Unterstützung von Kommunen/Schulen

/ Vereinskooperationen (intern/extern)

/ Spenden Förderkreis der Schule/ des Vereins; Fördervereine von Schulen/Kitas, aber 
auch von Abteilungen im Verein



Finanzierung der Freiwilligendienste 
im Sport
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Refinanzierungsmöglichkeiten:

/ Sponsoring//Fundraising/Firmen

/ Angebot von Ferienbetreuungen/Feriencamps

/ Inklusionsangebote und Betreuung (Beantragung von Zuschüssen beim Jugendamt)

Projektbezogen:

/ Krankenkassen (Setting-Ansatz Gesundheitsförderung)

/ Stiftungen (wie z.B. die Kinderstiftung Baden-Württemberg)

/ Volksbanken/Kreissparkassen (Sponsoring)



Vorteile für Vereine/Verbände
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/ Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen
/ Kinder-/Jugendtraining
/ Qualitätssicherung der Jugendarbeit vor Ort 
/ Unterstützung von Vorstand, Jugendleitung
/ Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsstelle

/ Ausbau von Kooperationen mit Schulen und Kindergärten

/ Verbesserte Möglichkeiten bei der Veranstaltungsorganisation
/ Turniere, Sporttage
/ Freizeiten, Feriencamps
/ Vereinsfeste



Anerkennungsverfahren
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Kontaktaufnahme zur BWSJ (telefonische Beratung)

Prüfung der Einsatzfelder der Einsatzstelle,
mit Hilfe von Anlage 1 und exemplarischen Stundenplan

Ausfüllen und Einreichung des Antrages auf Anerkennung 
mit formatspezifischen Dokumenten

Anerkennung als Einsatzstelle und Teilnahme 
an einer Take-Off Veranstaltung



Fristen des Freiwilligendienstes im Sport
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Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Start Bewerbungsphase

15. Januar 
1. Kandidatenmeldefrist

15. März 
2. Kandidatenmeldefrist

15. Mai 
3. Kandidatenmeldefrist

31. März Frist 
Anerkennung für den 
kommenden Jahrgang

1. September 
Start des neuen Jahrgangs 
(FSJ/BFD)

15. August 
Start des neuen Jahrgangs 
(FSJ Sport und Schule)



Bewerbersuche
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/ Jede Einsatzstelle ist selbst für die Suche eines geeigneten Kandidaten zuständig

/ Möglichkeiten der Bewerbersuche

/ Aktive Vernetzung mit anderen Einsatzstellen, Kontakt s. EST-Landkarte

/ Stellenausschreibungen veröffentlichen: Presse, Stadtanzeiger, vereinseigene Social-

Media-Kanäle (z. B. Imagefilm der BWSJ), vereinseigene und LSVBW Homepage

/ Werbung in den Schulen: Vorstellung in den Oberstufen (aktueller Freiwilliger oder 

Sportlehrer)

/ Interne Suche und gezielte Ansprache in allen Abteilungen

/ Mundpropaganda 

Kandidatenmeldung:

/ Die Einsatzstelle meldet ihren Kandidaten anschließend der BWSJ
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Ansprechpartner Württemberg

Janina Bäder
Telefon: 0711/28077 856;
E-Mail: j.baeder@lsvbw.de

Carolin Reitter
Telefon: 0711/28077 877
E-Mail: c.reitter@lsvbw.de

Julia Schlegel
Telefon: 0711/28077 849;
E-Mail: j.schlegel@lsvbw.de

Thomas Schad
Telefon: 0711/28077 868;
E-Mail: t.schad@lsvbw.de

Ansprechpartner Baden

Katharina Bader
Telefon: 0711/28077 874; 
E-Mail: k.bader@lsvbw.de

Sarah Kempter
Telefon: 0711/28077 840;
E-Mail: s.kempter@lsvbw.de

Julian Schwab
Telefon: 0711/28077 857;
E-Mail: j.schwab@lsvbw.de

Robin Wenzel
Telefon: 0711/28077 860;
E-Mail: r.wenzel@lsvbw.de

Ansprechpartner FSJ Sport und Schule

Andrea Buchar
Telefon: 0711/28077 837
E-Mail: a.buchar@lsvbw.de

Selin Genc
Telefon: 0711/28077 862; 
E-Mail: s.genc@lsvbw.de

Marlies Knemeyer
Telefon: 0711/28077 875; 
E-Mail: m.knemeyer@lsvbw.de

Lale Ochtendung
Telefon: 0711/28077 839;
E-Mail: l.ochtendung@lsvbw.de

Sonja Hinzmann
Telefon: 0711/28077 844;
E-Mail: s.hinzmann@lsvbw.de

Baden-Württembergische Sportjugend 
im Landessportverband Baden-Württemberg e.V.

Fritz-Walter-Weg 19
70372 Stuttgart

Internet: www.bwsj.de
E-Mail: freiwilligendienste@lsvbw.de
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Wir bedanken uns…
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beim 

/ Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, 
/ Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, 
/ Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 
/ Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und der 
/ Deutschen Sportjugend sowie der Stiftung Sport in der Schule in Baden-

Württemberg

für die Unterstützung bei der Durchführung der Freiwilligendienste im Sport!



Vielen Dank



Die in diesem Dokument und seinen Anhängen enthaltenen Inhalte, einschließlich 

aller Gedanken, Ideen und Konzepte, sind vertraulich zu behandeln. Dieses Dokument und seine 

Anhänge dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt und/oder an Dritte weitergegeben 

werden. Die Verwirklichung der in diesem Dokument und seinen Anhängen enthaltenen Inhalte, 

einschließlich aller Gedanken, Ideen und Konzepte, ist nur nach vorheriger Zustimmung des 

Landessportverbandes Baden-Württemberg e. V. möglich.

Patrik Zimmermann

Referent für Kommunikation

Tel. 0711/280 77 853

Fax 0711/280 77 878

p.zimmermann@lsvbw.de


